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eine Königliche Majestät vdn Preußen rc. 
haben Sich bewogen gefunden, in den bisher in 
der Armee üblich gewesenen Strafen, Veränderun, 
gen zu treffen, und neue den besondern Verhältnis, 
sen der allgemeinen Conscription angemessene Straf, 
gesehe einznführen.

Allerhöchst Dieselben befehlen hiedurch allen 
Hähern und niedern Milirair-Befehlshabern und 
Behörden, diese nicht nur auf das genaueste zu 
befolgen, sondern auch im Geiste derselben, beiden 
Mililair.Brstrafungen zu verfahren, und die neuen 
Krieger Artikel vom isten September d. Z. an, 
ohne alle Rücksicht der bisherigen Verhältnisse in 
Anwendung zu bringen.

Ueber die Behandlung der Soldaten 

im Allgemeinen.

Da die allgemeine Militait, Conscription in 
der Folge junge Leute von guter Erziehung und 
feinem Ehrgefühl als gemeine Soldaten unter die 
Fahnen stellen wirb : so ist mit Zuversicht zu erwar, 
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ten, daß diese nicht nur selbst ihren Vorgesetzten 
willig folgen und durch gute Application den Mili/ 
tair/ Dienst leicht erlernen, sondern auch eben hie, 
durch ihren Cameraden aus den weniger gebildeten 
Ständen ein Beispiel vernünftigen Gehorsams und 
würksamer Anwendung ihrer Kräfte und Fähigkeiten 
geben und zu ihrer Ausbildung mitwürken werden, 
rind daß daher mit einer gelinden Behandlung, 
Ordnung und Disciplin in der Armee werden erhal- 
ten werden können.

Seine Königliche Majestät versehen Sich zu den 
Officieren, daß ste sich ihre ehrenvolle Bestimmung, 
die Hrzieher und Anführer eines achtbaren Theils 
6er Nation zu seyn, immer vergegenwärtigen, und, 
wenn auch durch den Weg der Conscription ein 
rohes Jndlviduum unter ihre Befehle kommen sollte, 
lieber suchen werden, solches im Anfänge durch zu
trauliches Zureden und Verdeutlichung der ihm ob
liegenden Pflichten, und erst bann, wenn dieses 
sanftere Verfahren nichts fruchtet, durch verständige 
Anwendung der erlaubten Bestrafungs-Arten in 
ihren verschiedenen Abstuffungen zu bessern.

Die Erfahrung lehrt, daß Rekruten ohne 
Schläge im Exereiren unterrichtet werden können. 
Einem Officier, dem dies unausführbar scheinen 
möchte, mangelt entweder dle nöthige Aarstellunge- 

gäbe oder der klare Begrif vom Exercier-Unterricht 
in seinem Fortschreiten vom Leichteren zum Schwe
reren , folglich die für seinen Posten unentbehrliche 
Ausbildung. Einem solchen Officier ist der Unten 
richt im Exerciren so lange abzunehmen, bis er sich 
die durchaus nöthige Fertigkeit, den Soldaten in 

feinen
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seinen Dienstpflichten auf eine faßliche Art auszubil- 
den, erworben hat Er muß dahingegen bis zu die
sem Zeitpunkte jedem Rekruten-Exerciren beiwohnen 
und die ihm fehlende Dienst-Eigenschaft wird in 
der Conduite»-Liste bemerkt.

Die höhern Befehlshaber, und die der Compaq- 
nieen und Escadrons sind dafür verantwortlich, daß 
ihre Untergebenen weder den Soldaten auf eine rohe 
Art behandeln, noch sich fernerhin das hie und da 
übliche Schimpfen desselben erlauben. Dahingegen 
siehen dem Officier in Friedenszeiten bei thätlichen 
Widersehungen eines Einzelnen oder Mehrerer, und 
in Krieges-Zeiten bei Versammlung der Truppen, 
bei Allarmirungen, beim Anrücken ins Gefecht, im 
Gefecht, beim Rückzüge, undenklich bei Verwehrung 
der Plünderungen rc. alle Mittel zu Gebote, seinen 
Befehlen Gehorsam zu verschaffen, und er ist in 
solchen Fallen sogar berechtigt, den widerspenstigen 
Soldaten auf der Stelle niederzustoßen, wenn andere 
Mittel, den durchaus nöthigen Gehorsam zu erhalten, 
nicht kräftig oder nicht schnell genug sich darböten.

Die hier angegebenen Mittel müssen von dem 
Officier mit vernünftiger Umsicht, Ueberlegung und 
ohne persönliche Leidenschaftlichkeit angewendet wer
den, wenn er sich nicht strenger Bestrafung, als Cas
sation, Vestunge-Arrest bis auf mehrere Zahre und 
nach Befinden noch härterer Strafe «ussehen will. 
Ein jeder Officier, der sich in der Lage befindet, eine 
solche außerordentliche Maaßregel auszuüben, muß 
den Vorfall nachher seinem Vorgesetzten sogleich an- 
zeigen, der dann die Rechtmäßigkeit dieser Maaere- 
gel untersuchen soll. Wenn der Officier seine Würde 

nur 
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nur in Ausbildung seiner Fähigkeiten, Vermehrung 
seiner Kenntnisse und wirklichem innern Werth setzt; 
wenn er überall auf seine Handlungen strenge Aust 
rnerksamkeit richtet und unpartheiisch und gerecht 
gegen seine Untergebenen ist: so kann es ihm nicht 
fehlen, daß er sich nicht die Liebe, das Vertrauen 
und den Achtungsvollen Gehorsam derselben in 
hohem Grade erwerben, und sein Ansehen fest und 
bleibend gründen wird.

Ueber die anzuwendenden Straf-Arter».

Kleine Exercir, oder Dienstfehler, Unrcgelmä- 
ßigkeiten im Anzuge und andere geringe Vergeh»»», 
gen der Soldaten können durch Nachexerciren, Ren 
nigung der auf den Montirungs-Kammern befindtkr 
chen Armatur.Stücke re. und durch Straf-Wachen 
geahndet werden. Eben so können bei der Cavalle- 
rie und reitenden Artillerie, [tvo die Arreststrafen 
wegen der Wartung der Pferde unbequemer als bei 
der Infanterie sind, kleinere Vergehungen durch 
Putzen der Pferde und des Reutzcugcö der auf der 
Wache befindlichen Leute, öffentliches Putzen der 
Pferde, und durch Stellung unter die Aufsicht eines 
zuverläßigen Cavakleristen, ohne dessen Erlaubniß 
der Bestrafte den Stall »richt verlasse»» darf, und 
dessen Anordnungen er Folge leiste»» muß, bestraft 
werden. Es bleibt de», Befehlshabern überlassen, 
noch mehrere ähnliche geringe Strafen zu verhanr 
gen, die, sobald sie nur nicht körperlich oder das 
Ehrgefühl verletzend find, als gesetzmäßig betrach

tet werden könne»».
Erster
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Erster Grad des Arrestes.

Bei den Arresistrafen findet eine dreifache Ab
stufung statt. Der erste Grad, gelinder Arrest, 
theilt sich wieder in Hausarrest und einsames Gefäng
niß ab. Ersterer wird bei kleineren Vergehungen, 
besonders bei gcbildetern Soldaten, seine Würkung 
nicht verfehlen, wahrend öffentliche Bestrafung das 
Ehrgefühl verschlechtert und oft das Gemüth ver
stockt. Verlaßt ein mit dieser gelinden Strafe be
legtes Subject seinen ihm auf Treue und Glauben 
gegebenen Arrest, oder mißbraucht es ihn zu Spiel 
und Trinkgelagen, so erklärt es hiedurch sich selbst 
dieser feinern Behandlung für unwürdig, verwürkt 
demnach die ihm durch Bildung gewordene» Vor
züge einer milderen Behandlung, und es tritt Ar
rest mit Einsamkeit ein.

Die zeitherige Verwahrung der Arrestanten in 
den Wachtstuben ist durchaus unzweckmäßig, und 
Einsamkeit ist zu Erreichung der bei jeder Bestrafung 
vernünftigerweise vorwaltenden Absicht, nehmlich der 
Besserung des zu bestrafenden Individui, durchaus 
nothwendige Bedingung. Bei dem künftighin ver, 
minderten Wachtdlenst ist in jeder Garnisons-Stadt 
eins der überflüßigen Wachthäuser zu diesem Zweck 
eiuzurichren, und mit kleinen Abtheilungen zu verse
hen. Seine Majestät werden Allerhöchst Ihren Livil- 
Behörden befehlen, die hiezu nöthigen Kosten aus dem 
Service-Fonds bestreite» zu lassen. Der bisher 
üblich gewesene Arrest in den Wachtstuben soll da
gegen durchaus nicht mehr Statt finden.

Zwei-
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Zweiter Grad des Arrestes.

Do der vorbenannte Grad des Arrests Erfolglos 
befunden worden, oder bei bedeutenderen Vergehun- 
gen tritt der mittlere Arrest oder Arrest des zweiten 
Grades ein, nehmlich: Arrest mit Einsamkeit bei 
Wasser und Brod, mit Entziehung der gewohnten 
Bedürfnisse des Arrestanten, z. B. Genuß des Ta
backs 2c. und mit Verlust, des Soldes wahrend der 
Arrestzeit. Der Sold fällt in eine Compagnie-Straf- 
Casse, die zu gemeinnützigen Zwecken für die Com
pagnie verwendet wird. Diese Casse wird unter der 
Aufstchts emes Offiziers, zweier Unteroffiziere und 
zweier Gemeinen der Compagnie verwaltet, und 
Ausgaben daraus nur zum Besten sämmtlicher Unter- 
Offiziere und Gemeinen der Compagnie nach Ent
scheidung der Stimmen-Mchrheit derselben gestattet.

Sobald der Arrest bei Wasser und Brod länger 
als ; Tage dauert, so erhält der Arrestant am 4teu 
Tage warmes Essen, und so wird abwechselnd die 
gauze Zeit seines Arrest fortgefahren.

Dtitter Grad des Arrues.

Schwere Vergehungen werden mit strengem 
Arrest oder Arrest des dritten Grades bestraft, nehm
lich durch Arrest unter den nächstvorhergehenden Be- ' 
Kimmungen, aber noch überdies mit Entziehung des 
Tageslichts in einem festverschlossenen Zimmer ohne 
Lagerstätte und wo der Fußboden des Arrestyrts der
gestalt mit Latten benagelt ist, daß sich der Bestrafte 
picht dazwischen ohne Unbequemlichkeit niederlegen 
kaun, Sobald dieser Arrest über ; Tage dauert, so

« erhält
i



9
erhält der Arrestant am 4ten Tage den Genuß war, 
men Essens, des Tageslichts und einer Lagerstätte, 
und so wird bei längerem Arrest immer fortgefahrcu.

Seine Königliche Maiestär versehen Sich zu den 
Militaire Vorgesetzten Allerhöchst Dero Armee, daß 
fie mir Eifer und Einsicht dafür Sorge tragen wer« 
den, daß jede Gefängniß, Strafe nach ihrem jedes, 
maligen. Grade in ihrer ganzen Strenge ausgcführt 
und jede unzeitige Nachsicht, womit unverständiges 
Mitieiden die Härte der Bestrafung mildern möchte, 
durch eine zweckmäßig geordnete Ober - Aufsicht unr 
möglich gemacht werde. Es ist keinem Zweifel unter
worfen, daß nicht die beiden letztenG rade derArrefistra- 
fett von eben der Würksamkeit, als körperliche Züchr 
ligungen, seyn sollten, und wollte man künftighin 
dennoch behaupten, daß solche in ihren Wüstungen 
Erfolglos gewesen seien, so ist mit Gewißheit anzu
nehmen, daß sie ohne gehörige Aufsicht der Vorge
setzten in Ausübung gebracht worden sind, und solche 
es überhaupt an der nöthigen Disciplin haben fehlen 
fassen. Im Felde sind die Arreststrafcn bei oft schnel
len Bewegungen nicht immer anwendbar. Bei ge
ringeren Vergehungen werden solche durch Verur- 
theilung zu den schlechtem.Arbeiter^, durch Entzie- 
hunz der Feld » Portionen an Fleisch, Gemüse und 
Brandwein; beiden grössern hingegen durch Anschsies- 
jen an einen Baum oder an eine Wand mit zugekehrtcm 
Gesicht und auf eine Art, daß der Bestrafte sich nicht 
niederlegen kann, in den Fällen.ersetzt, wo die Trup
pen nicht m Eantonirungen stehen. In Cantoni« 
rungs-Quartieren hingegen wird jede Truppen-Ab
theilung leicht em jchickliches Locale ausfindig machen, 
das zu einem Arrest-Orte dienen kann. Sollte
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Sollte ein Regiment wider Verhoffen ss sehr 

in der Disciplin zurückgekommen seyn, daß es durch 
die Anwendung der vorbenannten Arreststrafen nicht 
in den Schranken der Ordnung gehalten werden 
könnte, so haben der Commandeur und sämmtliche 
Sraabe-Officiere des Regiments einen solck)en Zu, 
stand desselben in einem gemeinschaftlichen Berichte 
Seiner Majestät anzuzeigen, und Allerhöchst Diesel, 

- bcn behalten sich alsdann vor, die Sache auf das 
genaueste untersuchen zu lassen, und die zur Her, 
stellung der Disciplin erforderlichen Verfügungen 
für einen solchen außerordentlichen Fall zu treffen.

Körperliche Strafen.
Ist ein Soldat von eisern so bösartigen Ge, 

müth, daß die vorbezeichneten Bestrafungs-Arten 
ohne Würkung auf feine Besserung geblieben sind, 
oder begeht er ein entehrendes Verbrechen z. B^Dieb, 
stahl mit feinen verschiedene» Abarten, so wird ein 
solches Subject durch Standrecht zur Classe derjcui, 
gen verurteilt, die nur durch empfindliche körperli
che Züchtigungen in Ordnung gehalten werden kön
nen, und bei Vergehungen mit Srockfchlägen und 
zwar mit kleinen Röhrchen zu bestrafen sind.

Aber auch diese Strafe darf niemals öffentlich 
und vor deki Augen des Publikums vollzogen wer, 

.den. Die Wachtstube oder das Erercirhaus oder 
sonst ein abgesonderter Raum können in Deiseyn 
der Cameraden nur villeiu schickliche Oerter abgeben, 
um diese Bestrafungs-Art in Anwendung zu bringen, 
jedoch wollen Seine Majestät die sonst wohl üblichen , 
sogenannten Stuben-Execurionen auf das erustlichste 
untersagen. Die
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Die Verurchellung eines Soldaten zu dieser 

Straf-Classe wird bei der Parole bekannt acmacht. 
Aber selbst diese in der Straf-Classe befindlichen 
Soldaten können weder willkührlich noch für kleine 
Exercir- oder Dienst-Fehler von den Officieren be# 
straft werden; jedoch hat der Comragnier oder Esca
drons-Befehlshader das Recht, über ein solches 
Individuum die Stockstrafe, bis auf höchstens 
vierzig Streiche, mit kleinen Stöcken zu verhängen, 
welche dann immer von einem Untcrofficier vollzog 
gen wird. Ueberdies setzen Seine Majestät fest, daß 
der in der Classe der Stockschläge sich befindende Ge
meine von dem, welcher von den Stockschlägcn befreit 
ist, i dem Verhältniß des Gefreiten commandât wird.

Giebt indessen ein in diese Classe gestellter'Scst, 
dat einen Zeitraum hindurch hinlängliche Beweise 
seiner Gemüthebesserung, so wird nach Anzeige des 
Compagnie- oder Escadrons-Befehlshaber, der Com
mandeur des Regiments oder Bataillons ihn wieder 
in diejenige Classe versetzen, die in Vergchungsfällen 
nur allein Arreststrascn unterworfen ist. Dies kann 
vorzüglich geschehen, wenndieLeute einer Compagnie 
oder Escadron durch eine Deputation sich für die 
Besserung von einem oder mehreren ihrer Cammera- 
den bei der Escadron oder Compagnie verbürgen. 
Besonders wird hierauf am Geburtstage Seiner 
Majestät des Königs Rücksicht genommen werden, 
und diese Begnadigung wird dann gleichfalls dem 
Parele-Befehl beigefügt.

Derjenige.Söldat, der eines Diebstahls über# 
' wiesen wird, so wie ein wreder eingebrachter Doser, 
teste, ist außer der nach den Gesetzen verwürkten Strafe 

noch 
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noch überdies des Rechts, das von Seiner Majestät 
Allerhöchst Dero Armee bestimmte Natioiial-îNilitair 
Abzeichen zu tragen, so lange verlustig, bis er voll, 
gültige Beweise seiner Besserung und Treue gegeben 
hat, und Seme Majestät behalte» Höchst Sich allein 

' es vor, ein solches (Subject nach diesfälliger Anzeige 
des Commandeurs, mit dem Rechte, erwähntes Mi- 
litcur-National-Abzeichen wieder tragen zu dürfen, 
zu begnadigen.

Zn Absicht der jetzt vorhandenen Leute wird fest
gesetzt, daß von körperlichen Strafen frei seyn 
sollen:

i) Alle Unterofficiere und die mit ihnen in glei- 
chem Range sind.

2) Alle Gemeinen, welche seit einem Jahre mit 
keiner Regiments-Strafe belegt sind, und

3) Alle künftig einzustellende Rekruten.

Vestungs- Arbeit, Vestungö-Bau-Ge
fangenschaft.

Wenn mit diesen Strafen in den meisten Fällen , 
ausgereicht werden wird, so bleiben für die schwere
ren Vergehungen und gröberen Verbrechen' noch die 
Strafen der Vestungs Arbeit und der Vestungs Bau- 
Gefangenschaft übrig. Bei ersterer kommen die dazu 
Verurtheilten unter Aufsicht der Regiments-Garni- 
son-Compagnien, bilden jedoch eine eigene Sektion, 
die durch ein Abzeichen von dieser Compagnie unter
schieden und in den Vestungen nach Anleitung des 
Ingenieurs delà Place zu FortificationS-Arbeiten ger 
braucht, und dabey abgesondert unter strenger Auf
sicht gehalten werden. Nach geendigter Strafzeit 
treten sie wieder in das Regiment ein.

Den-
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Denjenigen grobe» Verbrechern aber, welche 

das Gesetz unter die Vestungs - Dau /Gefangenen 
stellt, bleibt der Rücktritt in das Regiment auf 
immer verschlossen.

Nur allein die vorher erwähnten Straf/Arten 
werden außer der Todesstrafe, bei dem Miltair in 
Anwenduna gebracht,, und Seine Majestät heben 
daher dre Strafe des Gassenlaufens, so wie die der 
Stvckschläge in der Art, als sie bisher Statt fand, 
gànzli-h auf. ‘

Ueber tue Festfeßun^ bey Strafen gegen, 
Unterofsiciere und Gemeüre.

. Die Strafen gegen Unterofsiciere und Gemeine 
werden entweder durch militairische Vorgesetzte oder 
durch Stand, und Krieges-Gerichte festgesetzt.

Der Compagnie; oder Eskadrons/Defeh shaber 
oder jeder Officier, der ein besonderes Commando 
hat, kann die zu Anfänge des vorigen Abschnitts er, 
wähnten kleinern Disciplinât Strafen, desgleichen 
die beiden Arten des gelinden Arrestes, ohne höher» 
Orts anzufragen, für dje Dauer von 3 Tagen an, 
ordnen. Ein gleiches Recht steht ihm in Ansehung 
der Verhängung des mittler« Arrestes zu, jedoch muß
er hiervon sogleich dem Commandeur des Bataillons 
sowohl, als dem des Regiments, wenn dieser an, 
wesend ist, Anzeige machen. S trenger Arrest kann 
nur vom Commandeur des Bataillons oder Regi
ments, jedoch ebenfalls nur für eine Dauer von 3 
Tagen, verhängt werden. Der gelinde Arrest kann 
von demselben aus 14 Tage, der mittlere auf g Ta
ge, und die Stockschlage bei d-n zur Straf-Classe 

herab,
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herabgesetzten Soldaten bis zuvierzig ungeordnet wen 
den. Ein Stand-Gericht kann auf alle drei Gattun
gen der Arrestes, aufDrgradation der Unterofficiere 
zu Gemeinen, auf Besetzung in die der körperlichen 
Züchtigung unterworfene Classe des Soldatenfrau- 
des, und bei letzterer auf körperliche Züchtigung er* 
kennen, und die Bestätigung oder Milderung der 
standrechtlichen Erkenntnisse bleibt den Coiumanden
ken der Regimenter und Bataillons, Kraft der 

^i l^ueu^ê,£Wen /überlassen.
8^ * Alle höhere Strafen, mithin Degradation der 

"'Feldwebel, Wachtmeister und Ober,Feuerwerker, 
und Verlust des Porte-Epée, desgleichen alle und jede 

Vestungs- und Todes-Strafen finden nur durch den 
Ausspruch eines Krieges-Gerichts Statt.

Die von diesem abgefaßten Erkenntnisse, wohin 
auch alle Erkenntnisse in Untersuchungssachen gegen 
Orftciere gehören, bedürfen Seiner Majestät Aller, 
höchste Bestätigung, und werden, bis hierüber ein 
Anderes verordnet wird, in zwei Exemplaren mit 
einem vom Auditeur angefertigten richtigen Auszüge 
aus der: Acten und mit den Acten selbst an das Ge- 
n. rai-Auortoriat zur weitern Beförderung eingesandt. 
An letzteres gelangen auch nach wie vor die Anfra
gen, welche die zweifelhaften Fällen die rechtliche.Zn, 
steuctton der Untersuchungs-Prozesse oder die Entt 
scheidung solcher Vorfälle, die in den Krieges-Arti, 
kein nicht genau ausgedrückt sind, oder nicht nach 
analogischen Gründen entschieden werden können, 
betreffen, und das General-Audiroriat muß darü* 
brr nach Befinden an Seine Majestät zur antheir, 
tischen Erklärung berichten.

Ueber
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Ueber die Führung der Straf-Register.

Bei jeder Compagnie oder Escadron soll künf
tig ein genaues Straf-Register geführt, und darin 
die von militairischen «Vorgesetzten, sowohl Compag
nie- und Escadrons-Defehlshabern, als auch Ba
taillons- und Regiments-Commandeuren und die 
vom Stand i und Kriegs - Gericht angeordneten 
Strafen unter Beifügung des Namens, Alters, 
Dienstzeit und Gemüthsart des Bestrafteu, des 
Standes seines Vaters, der Ursache derBestrafung, 
des Datums und Grades derbtztern, und der Art 
und Weise, wie die Strafe verordnet, ob solche bestä 
tigt, oder ob und aus welchen Gründen sie vom 
sehlshaber gemildert worden, sorgfältig angeführt, 
auch eine Rubrik zu Bemerkungen offen gelai>n 
werden. Aus diesen Compagnie Straf-Listen wrd 
eine allgemeine RegimentS-Srraf-Lisre angefertiget 
und bei der obern Militair Behörde alljährlich einge
reicht. Seine Majestät werden darnach die Eiri- 
sicht der Vorgesetzten, den jedesmaligen Straf,z ll 
mit der Größe des Vergehens und den Gesetz Vor
schriften in Einstimmung zu bringen, beurtheilen. 
Die General-Majore der Brigaden und die Gene
ral-Lieutenants der Divisionen werden strenge darüber 
wachen, daß sowohl die Commandeure der Re-imen- 
ter und Bataillone, als auch die Compagnie- iuib Es- 
cadrons-Befehlshaber weder eine geschehene Bestra
fung in den Straflisten verschweigen, noch Verge
hungen ungeahndet lassen, und Seine Majestät er
klären hiermit, daß ein solcher schwacher, oder bei 
Eingaben, die er durch seine Unterschrift beglaubigt, 

unred,' 
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unredlich verfahrender Vorgesetzter unfähig seyn 
solle, seine Stelle länger zu bekleiden.

Wenn endlich Seine Majestät die Schwierigkei
ten, die sich beim Uebertritt von einem lang ge
wohnten Verfahren zu einer neuen Behandlungsart 
ergeben, Sich nicht verhehlen wollen: so vertrauen 
Allerhöchst Dieselben hinwiederum dem Eifer und 
der Einsicht der Officiers Höchst Dero Armee, daß 
sic die besonders im Anfänge und bei den hie und da 
noch vorhandenen rohen Subjecten sich in den Weg 
stellenden Schwierigkeiten mit gutem Willen und 
mit MenschemKenntniß beseitigen und so die Armee 
dem von Seiner Majestät vorgesteckten Ziele naher 
lühren werden.

Königsberg, den zten August isog.

Friedrich Wilhelm.
' -V


